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Notbetreuung für Kinder auf Kindergarten- und Primarstufe:  

Zugangs- und Priorisierungsgrundsätze vom 14. März 2020 

 

 

 

Der Kanton verpflichtet die Gemeinden, vom 18. März 2020 bis am 4. April 2020 eine ganztä-

gige Notbetreuung für Kinder auf Kindergarten- und Primarstufe anzubieten. Mit der Notbetreu-

ung soll sichergestellt werden, dass der Einsatz in systemrelevanten Berufen aufrechterhalten 

werden kann (vgl. die Definition von systemrelevanten Tätigkeiten auf Seite 2) . Andernfalls 

wäre z.B. der reibungslose Arbeitsablauf in Krankenhäusern und anderen medizinischen Ein-

richtungen gefährdet, da Personal für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben würde.  

 

Die Zuteilung der Betreuungsplätze liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Bei der Zuteilung 

ist auf nachfolgende Priorisierung zu achten. Die Beurteilung des Einzelfalls und Berücksichti-

gung von Härtefällen liegen im Ermessen der Gemeinden. 

 

 

Zugangs- und Priorisierungsgrundsätze 

 

- 1. Priorität: Systemrelevante Tätigkeiten (alleinerziehende Person oder beide Elternteile mit geteil-

ter Obhut):  

Sämtliche obhutsberechtigten Elternteile arbeiten in einem systemrelevanten Beruf und die Be-

treuung kann nicht auf andere Weise gewährleistet werden (z.B. ältere Schüler/innen, Nachbarn, 

Freundeskreis etc.). Dies können alleinerziehende Personen sein, die in einem systemrelevanten 

Beruf tätig sind. Teilen sich Eltern die Obhut, so müssen beide Elternteile in einem systemrelevan-

ten Beruf tätig sein. 

 

- 2. Priorität: Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der Grundfunktionen (alleinerziehende Person oder 

beide Elternteile mit geteilter Obhut):  

Sämtliche obhutsberechtigten Elternteile arbeiten in einem systemrelevanten Beruf oder gehen 

einer Tätigkeit nach, die für die Aufrechterhaltung der Grundfunktionen notwendig ist, und die Be-

treuung kann nicht auf andere Weise gewährleistet werden (z.B.  ältere Schüler/innen, Nachbarn, 

Freundeskreis etc.). Dies kann eine alleinerziehende Person sein, die eine Tätigkeit ausübt, die 

zur Aufrechterhaltung der Grundfunktionen notwendig ist. Teilen sich Eltern die Obhut, so müssen 

beide Elternteile entweder in einem systemrelevanten Beruf tätig sein oder eine Tätigkeit ausüben, 

die zur Aufrechterhaltung der Grundfunktionen notwendig ist. 

 

- 3. Priorität: Systemrelevante Tätigkeiten (einer der beiden Elternteile mit geteilter Obhut) 

Diese Gruppe betrifft nur Eltern, welche sich die Obhut teilen. Ein Elternteil muss in einem system-

relevanten Beruf arbeiten und die Betreuung kann nicht auf andere Weise gewährleistet werden 

(z.B. ältere Schüler/innen, Nachbarn, Freundeskreis etc.). In welchem Bereich der andere obhuts-

berechtige Elternteil tätig ist, ist nicht relevant. 
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- 4. Priorität: Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der Grundfunktionen (einer der beiden Elternteile mit 

geteilter Obhut) 

Diese Gruppe betrifft nur Eltern, welche sich die Obhut teilen. Ein Elternteil geht einer Tätigkeit 

nach, die für die Aufrechterhaltung der Grundfunktionen notwendig ist, und die Betreuung kann 

nicht auf andere Weise gewährleistet werden (z.B. ältere Schüler/innen, Nachbarn, Freundeskreis 

etc.). In welchem Bereich der andere obhutsberechtige Elternteil tätig ist, ist nicht relevant.  

 

- 5. Priorität: Jüngere Kinder haben Vorrang  

Sollten weitere Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, sind jüngere Kinder zu bevorzugen. 

 

 

 

Relevante Berufsgruppen 

 

Die Beurteilung, ob eine Tätigkeit systemrelevant ist oder für die Ausübung der Grundfunktio-

nen notwendig ist, liegt im Ermessen der Gemeinde. Die nachfolgende Aufzählung kann als 

Anhaltspunkt dienen. 

 

Systemrelevante Tätigkeiten: 

- Berufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen (Spital, Pflegepersonal) 

- Berufliche Tätigkeit Blaulichtorganisation (Polizei, Feuerwehr)  

 

Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung der Grundfunktionen notwendig sind:  

- Berufliche Tätigkeit Lebensmittelproduktion und –vertrieb 

- Berufliche Tätigkeit Infrastrukturgarantie (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation)  

- Berufliche Tätigkeit Entsorgung 

- Berufliche Tätigkeit Abwicklung Todesfälle 

- Berufliche Tätigkeit Sicherstellung Mobilität 

 


